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ist zwischen 6 und 22 Uhr erlaubt und die Plätze 
sind so anzuordnen, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den an unter-
schiedlichen Spielautomaten oder Tischen be-
findlichen Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur außerhalb geschlossener Räume 
gestattet,«.

2. In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Nummer 1 folgende 
Nummer 1 a eingefügt:

 »1 a.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist  
der Betrieb von Vergnügungsstätten, Spielhallen, 
Spielbanken und Wettvermittlungsstellen mit 
Begrenzung der Anzahl der zeitgleich anwe-
senden Kundinnen und Kunden auf eine Person 
je 2,5 angefangene Quadratmeter der für den 
Publikumsverkehr vorgesehenen Fläche inner-
halb geschlossener Räume gestattet; der Betrieb 
ist zwischen 6 und 1 Uhr erlaubt und die Plätze 
sind so anzuordnen, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den sich an 
unterschiedlichen Spielautomaten oder Tischen 
befindlichen Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur außerhalb geschlossener Räume 
gestattet,«.

Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Corona-Verordnung

Vom 3. Juni 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31  
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

§ 21 der Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 (GBl. 
S. 431) wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Nummer 3 folgende 
Nummer 3 a eingefügt:

 »3 a.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist der 
Betrieb von Vergnügungsstätten, Spielhallen, 
Spielbanken und Wettvermittlungsstellen mit 
Begrenzung der Anzahl der zeitgleich anwe-
senden Kundinnen und Kunden auf eine Person 
je 2,5 angefangene Quadratmeter der für den 
Publikumsverkehr vorgesehenen Fläche inner-
halb geschlossener Räume gestattet; der Betrieb 
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aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 
eingefügt:

 »3.  bei Veranstaltungen im Sinne des § 11 
Absätze 2 und 3,«.

bb) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und 
wie folgt gefasst:

 »4.  in Betrieben und Einrichtungen zur Er-
bringung körpernaher Dienstleistungen 
im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 7,«.

cc) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die 
Nummern 5 und 6.

dd) Nach der neuen Nummer 6 werden die fol-
genden Nummern 7 bis 10 eingefügt:

 »7.  in Einrichtungen im Sinne des § 17 Ab-
satz 1 Nummer 2, in Freizeitparks sowie 
sonstigen Freizeiteinrichtungen im Sinne 
des § 17 Absatz 1 Nummer 18,

 »8.  in gastgewerblichen Einrichtungen im 
Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 10 und 
in Vergnügungsstätten im Sinne des § 17 
Absatz 1 Nummer 13 bei der Bedienung 
von Gästen, bei der Abholung von Spei-
sen und Getränken oder als Gast bis zur 
Einnahme eines Sitzplatzes,

 »9.  in Beherbergungsbetrieben und sonstigen 
Einrichtungen im Sinne des § 17 Absatz 1 
Nummer 11 bei der Bedienung von Gäs-
ten, bei der Abholung von Speisen und 
Getränken oder als Gast bis zum Betreten 
der zugewiesenen Unterkunft,

 10.  in Bädern und an Badeseen im Sinne des 
§ 17 Absatz 1 Nummer 17 nach Maßgabe 
der Corona-Verordnung Bäder und Sau-
nen vom 21. Mai 2021 (GBl. S. 467),«.

ee) Die bisherigen Nummern 6 bis 15 werden die 
Nummern 11 bis 20.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird die Angabe »9« durch die 
Angabe »14« ersetzt.

bb) In Nummer 4 werden die Wörter »Num- 
mern 3, 4, 8, 9 und 15« durch die Wörter 
»Nummern 4, 5, 13, 14 und 20« ersetzt.

cc) In Nummer 7 werden die Wörter »Num- 
mern 7 und 15« durch die Wörter »Num- 
mern 12 und 20« und die Angabe »Num- 
mer 11« durch die Angabe Nummer 16« 
ersetzt.

dd) In Nummer 8 werden die Wörter »Num- 
mern 8 und 15« durch die Wörter »Num- 
mern 13 und 20« ersetzt.

ee) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

 »9.  bei Veranstaltungen und in den Einrich-
tungen und Bereichen im Sinne des Ab-

3. Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 »In den Fällen des Satzes 1 kommt ab dem Inkrafttreten 
nach Absatz 9 abweichend von den Voraussetzungen 
der Absätze 2 und 3 die Öffnungsstufe 3 zur An wen-
dung; in diesem Fall richtet sich das Außerkrafttreten 
der Öffnungsstufe 3 nach den Absätzen 6 und 7.«.

4. Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:

 »(5 a) Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis 
an fünf aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-
Inzidenz den Schwellenwert von 35, so gilt ab dem 
Inkrafttreten nach Absatz 9, dass

1. bei Zutritt zu oder Teilnahme an den in den Ab-
sätzen 1 bis 3 und in Nummern 3 und 4 genannten 
Veranstaltungen, Angeboten und Einrichtungen 
keine Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises gemäß Absatz 8 Satz 1 gilt, 
soweit diese ausschließlich im Freien stattfinden,

2. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1, mit der Aus-
nahme von Tanzveranstaltungen, Feiern in gast-
gewerblichen Einrichtungen im Sinne des § 15 
Absatz 1 Nummer 12 mit bis zu 50 Personen, die 
einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis gemäß 
Absatz 8 Satz 1 vorlegen, gestattet sind,

3. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 der 
Betrieb von Messe-, Ausstellungs- und Kongress-
zentren mit einer Flächenbegrenzung von sieben 
Quadratmetern pro Besucherin oder Besucher 
gestattet ist und

4. abweichend von Absatz 3 Nummern 1 bis 5 im 
Freien bis zu 750 Personen der dort genannten 
Personengruppen zulässig sind. 

 Satz 1 gilt ab dem Inkrafttreten nach Absatz 9 nicht 
mehr, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Stadt- 
oder Landkreis seit drei aufeinander folgenden Tagen 
den Schwellenwert von 35 überschreitet.«.

5. Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt:

 »(9 a) Für die Zählung der nach Absatz 5 Satz 3 und 
Absatz 5 a Satz 1 maßgeblichen Tage werden die fünf 
vor dem 7. Juni 2021 liegenden Tage mitgezählt; in 
diesem Fall macht die zuständige Behörde am 6. Juni 
2021 bekannt, dass die jeweiligen Rechtswirkungen 
der Regelungen des Absatzes 5 Satz 3 oder des 
Absatzes 5 a Satz 1 am 7. Juni 2021 eintreten.«.

Artikel 2

Die Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 (GBl. 
S. 431), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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 9. § 19 wird wie folgt gefasst:

 »§ 19

 Schulen im Zuständigkeitsbereich  
 des Sozialministeriums und  
 des Ministeriums Ländlicher Raum

 (1) Schulen im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 4 
sowie Schulen im Ressortbereich des Ministeriums 
Ländlicher Raum haben den in den Präsenzunterricht 
einbezogenen Schülerinnen und Schülern sowie dem 
an den Einrichtungen in der Präsenz tätigen Personal 
in jeder Schulwoche zwei COVID-19-Schnelltests 
im Sinne des § 5 Absatz 1 anzubieten; hiervon aus-
genommen sind geimpfte oder genesene Personen im 
Sinne des § 5 Absätze 2 und 3. Den Zeitpunkt und 
die Organisation durchzuführender Testungen be-
stimmt die Schulleitung.

 (2) Für Personen, die weder einen Testnachweis noch 
einen Impf- oder Genesenennachweis im Sinne des 
§ 5 vorlegen, besteht ein Zutritts- und Teilnahme-
verbot nach § 8. Dieses besteht nicht

1. für die Teilnahme an Zwischen- und Abschluss-
prüfungen oder an für die Notengebung erfor-
derlichen Leistungsfeststellungen, 

2. für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, 
soweit dieses für die Teilnahme am Fernunterricht 
zwingend erforderlich ist, oder

3. für das Betreten durch Dienstleister, das kurz-
fristig für den Betrieb der Schule erforderlich ist 
oder außerhalb der Betriebszeiten erfolgt.

 In den Fällen von Satz 2 Nummer 1 hat die Schul-
leitung geeignete Maßnahmen zur Trennung der 
Personen ohne Nachweis im Sinne des § 5 von den 
übrigen Prüfungsteilnehmern vorzunehmen.«

10. In § 20 Satz 1 werden die Wörter »von Teil 1« durch 
die Wörter »dieser Verordnung« ersetzt.

11. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Mit dem Tag des Außerkrafttretens der 
Maßnahmen des § 28 b Absatz 1 IfSG gemäß 
§ 28 b Absatz 2 Satz 1 IfSG in einem Stadt- 
oder Landkreis gehen folgende Regelungen 
den entsprechenden Regelungen dieser Ver-
ordnung vor (Öffnungsstufe 1):

  1.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
§ 15 Absatz 1 Nummer 2 ist das Abhalten 
von Kulturveranstaltungen, insbesondere 
von Theater-, Opern- und Konzertauf füh-
rungen sowie Filmvorführungen, mit bis 
zu 100 Besucherinnen und Besuchern im 
Freien gestattet,

  2.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist 
das Abhalten von Vortrags- und Informa-

satzes 2 Nummern 3, 7 und 12 beim 
Aufenthalt im Freien, sofern ein Abstand 
von 1,5 Metern zu weiteren Personen 
sicher eingehalten werden kann,«.

 2. Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt:

 »Die Anforderungen von Satz 1 erfüllen auch Test-
nachweise von Testungen durch Labordiagnostik 
mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder 
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikations-
technik), sofern der Befundzeitpunkt nicht länger  
als 24 Stunden zurückliegt und die übrigen Anfor-
derungen von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV erfüllt 
werden.«

 3. In § 8 Absatz 1 Nummer 4 werden nach den Wör- 
tern »§ 17 Absatz 1 Nummer 7« die Wörter »§ 19 
Absatz 2,« eingefügt.

 4. In § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird die Angabe 
»§ 19« durch die Wörter »der Corona-Verordnung 
Schule« ersetzt.

 5. In § 12 Absatz 4 Nummer 3 wird die Angabe »14« 
durch die Angabe »19« ersetzt.

 6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 4 und 5 aufgehoben 
und im bisherigen Satz 6 wird die Angabe »5« 
durch die Angabe »3« ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

 7. In § 15 Absatz 1 Nummer 8 werden die Wörter »und 
für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport mit 
bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten, wobei 
zugehörige Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahrs nicht mitzählen; im Freien können Grup-
pen von bis zu 20 Kindern bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres Freizeit- und Amateursport aus-
üben; auf weitläufigen Außenanlagen dürfen mehrere 
Gruppen mit jeweils bis zu fünf Personen aus zwei 
Haushalten, wobei zugehörige Kinder bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahrs nicht mitzählen den 
Sport ausüben, wenn ein Kontakt zwischen den 
jewei ligen Gruppen ausgeschlossen ist; die Nutzung 
von Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder 
Gemeinschaftseinrichtungen für den Freizeit- und 
Amateursport ist untersagt« gestrichen.

 8. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 11 werden vor dem Wort »Reisebusse« 
die Wörter »sonstige Einrichtungen, die Über-
nachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, so-
wie« eingefügt.

b) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 

 »13.  Vergnügungsstätten, einschließlich Spiel-
hallen, Spielbanken, Wettvermittlungs- und 
Wettannahmestellen,«.
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11. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 4 
und 15 ist der Betrieb von Musik-, Kunst-, 
Tanz- und Jugendkunstschulen in Gruppen 
von bis zu zehn Schülerinnen und Schülern 
gestattet; Gesangs- und Blasinstrumenten-
unterricht ist in Gruppen von bis zu fünf 
Schülerinnen und Schülern gestattet; Tanz- 
und Ballettunterricht ist in Gruppen von bis 
zu zehn Schülerinnen und Schülern nur im 
Freien gestattet,

12. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 5 ist 
der Betrieb von Beherbergungsbetrieben und 
den weiteren dort genannten Einrichtungen 
allgemein gestattet; der Betrieb von Reise-
bussen im touristischen Verkehr ist mit der 
Maßgabe gestattet, dass sich der Start- und 
Zielort der Reise in einem Stadt- oder Land-
kreis befindet, in dem die Maßnahmen des 
§ 28b Absatz 1 IfSG gemäß § 28b Absatz 2 
Satz 1 IfSG keine Anwendung finden, und 
eine Höchstbesetzung des jeweiligen Reise-
busses mit der Hälfte der regulär zulässigen 
Fahrgastzahlen erfolgt,

13. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist 
der Betrieb von zoologischen und botanischen 
Gärten allgemein gestattet; der Betrieb der 
Ausflugsschifffahrt sowie von Museums- 
und touristischen Seilbahnen ist mit der Maß-
gabe gestattet, dass sich der Start- und Zielort 
der Reise in einem Stadt- oder Landkreis 
befindet, in dem die Maßnahmen des § 28 b 
Absatz 1 IfSG gemäß § 28 b Absatz 2 Satz 1 
IfSG keine Anwendung finden, und eine 
Höchstbesetzung des jeweiligen Verkehrs-
mittels mit der Hälfte der regulär zulässigen 
Fahrgastzahlen erfolgt,

14. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist 
der Betrieb von Minigolfanlagen, Hochseil-
gärten, Bootsverleihen und sonstigen Frei-
zeit einrichtungen im Freien für die Nutzung 
in Gruppen von bis zu 20 Personen gleich-
zeitig gestattet; auf weitläufigen Freizeit-
außen anlagen sind auch mehrere voneinander 
ge trennte Personengruppen zulässig,

15. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 8 ist 
der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten 
sowie vergleichbaren Einrichtungen für den 
kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im 
Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen 
gestattet; dies gilt für den organisierten Ver-
einssport sowie den allgemeinen Hochschul-
sport auch außerhalb von Sportanlagen und 
Sportstätten; auf weitläufigen Außensport-
anlagen sind auch mehrere getrennt vonei-
nander Freizeit- und Amateursport treibende 
Personengruppen zulässig,

tions veranstaltungen mit bis zu 100 Be-
sucherinnen und Besuchern im Freien 
gestattet,

 3. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das 
Abhalten von Kursen für Volkshochschulen 
und ähnliche Bildungseinrichtungen für 
Grup pen von bis zu zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, mit Ausnahme von Tanz- 
und Sportkursen, in geschlossenen Räumen 
ge stattet; im Freien ist die Teilnahme von bis 
zu 20 Personen ohne Beschränkung des Kurs-
angebots gestattet,

 4. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 sind im 
Freien Museumsführungen und touristische 
Veranstaltungen, insbesondere Stadt- und 
Na turführungen, in Gruppen von bis zu 20 
Per sonen gestattet,

 5. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
sind Gremiensitzungen von juristischen Per-
sonen des privaten und öffentlichen Rechts, 
rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesell-
schaften und Gemeinschaften, Betriebs ver-
sammlungen und Veranstaltungen der Tarif-
partner, soweit nicht bereits von § 11 Absatz 
5 erfasst, mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern im Freien und für Gruppen von 
bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

 6. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 
sind Veranstaltungen, die der Aufrechter hal-
tung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäfts-
betriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern im Freien und für Gruppen von bis zu 
zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

 7. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 10 ist der Nachhilfeunterricht für 
Gruppen von bis zu zehn Schülerinnen und 
Schülern gestattet,

 8. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Nummer 3 sind im Freien mit bis zu 
100 Zuschauerinnen und Zuschauern Wett-
kampfveranstaltungen des Spitzen- und 
Profi sports ohne Begrenzung der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sowie des kontakt-
armen Amateursports mit bis zu 20 Sport-
lerinnen und Sportlern gestattet,

 9. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 2 ist 
der Betrieb von Galerien, Museen und Ge-
denkstätten allgemein gestattet,

10. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 3 ist 
der Betrieb von Archiven und Bibliotheken 
allgemein gestattet,
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 »Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis, in 
dem die Regelungen des Absatzes 1 bereits An-
wendung finden, an 14 aufeinander folgenden 
Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellen-
wert von 100 und besteht eine sinkende Tendenz 
im Sinne des Absatzes 7, gehen ab dem Inkraft-
treten nach Absatz 9 zusätzlich zu Absatz 1 
folgende Regelungen den entsprechenden Rege-
lungen dieser Verordnung vor (Öffnungsstufe 2):

  1.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
§ 15 Absatz 1 Nummer 2 ist das Abhalten von 
Kul turveranstaltungen, insbesondere von 
Theater-, Opern- und Konzertaufführungen 
sowie Film vorführungen, mit bis zu 250 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien 
oder 100 Teil nehmerinnen und Teilnehmern 
innerhalb ge schlossener Räume gestattet,

  2.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das 
Abhalten von Vortrags- und Informations-
veranstaltungen mit bis zu 250 Teilneh merin-
nen und Teilnehmern im Freien oder 100 
Teil nehmerinnen und Teilnehmern innerhalb 
ge schlossener Räume gestattet,

  3.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 sind 
Museumsführungen und touristische Ver an-
stal tungen in geschlossenen Räumen, ins-
besondere geführte Besichtigungen, in Grup-
pen von bis zu 20 Personen gestattet,

  4.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das 
Abhalten von Kursen für Volkshochschulen 
und ähnliche Bildungseinrichtungen für 
Grup pen von bis zu 20 Teilnehmerinnen und 
Teil nehmern gestattet,

  5.  ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
sind Gremiensitzungen von juristischen Per-
so nen des privaten und öffentlichen Rechts, 
rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesell-
schaften und Gemeinschaften, Betriebsver-
sammlungen und Veranstaltungen der Tarif-
partner, soweit nicht bereits von § 11 Absatz 
5 erfasst, mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern im Freien und mit bis zu 100 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ge-
schlossenen Räumen allgemein gestattet,

  6.  ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 
sind Veranstaltungen, die der Aufrechter-
haltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäfts-
betriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern im Freien und mit bis zu 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in geschlos-
senen Räumen all gemein gestattet,

  7.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Nummer 3 sind Wettkampf ver an-
staltungen des kontaktarmen Amateursports 

16. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 10  
ist der Betrieb der Außenbereiche von 
Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und 
sonstigen Bädern sowie Badeseen mit kon-
trolliertem Zugang allgemein gestattet, 

17. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 
ist der Betrieb des Gastgewerbes, insbeson-
dere der Schank- und Speisewirtschaften, 
ein schließlich Shisha- und Raucherbars und 
der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne 
des § 25 Absatz 2 GastG, mit Begrenzung der 
Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen 
und Kunden auf eine Person je 2,5 ange-
fangene Quadratmeter Gastraumfläche inner-
halb geschlossener Räume und ohne Be-
schränkung der Anzahl der Kundinnen und 
Kunden auf zugehörigen Außenflächen ge-
stattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 21 Uhr 
erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den an unterschiedlichen Tischen 
sitzenden Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur im Freien gestattet,

18. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 14 
ist der Betrieb von Tiersalons, Tierfriseuren 
und vergleichbaren Einrichtungen der Tier-
pflege allgemein gestattet,

19. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 13 
und § 15 Absatz 2 ist der Betrieb von Mensen, 
Cafeterien an Hochschulen und Akademien 
nach dem Akademiengesetz sowie Betriebs-
kantinen im Sinne des § 25 Absatz 1 GastG 
allgemein gestattet; die Betreiber haben im 
Rahmen ihrer Hygienekonzepte eine Perso-
nenbegrenzung so umzusetzen, dass zwischen 
allen Besuchern der Mindestabstand von  
1,5 Metern durchgehend eingehalten werden 
kann, und

20. ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 können 
vom Rektorat und der Akademieleitung Ver-
anstaltungen in Präsenzform im Freien mit 
bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie unter der Voraussetzung einer Voran-
meldung und eines Mindestabstands von  
1,5 Metern zwischen den Lernenden der 
Zugang zu Lernplätzen, einschließlich Lern-
gruppen bis zu zehn Personen, zugelassen 
werden; die Regelungen für Bibliotheken 
bleiben im Übrigen unberührt; die Hoch-
schule kann den Zugang zu Lernplätzen der 
Biblio theken von der Voranmeldung nach 
Halbsatz 1 ausnehmen.«.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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und Kunden auf eine Person je 2,5 ange-
fangene Quadratmeter Gastraumfläche inner-
halb geschlossener Räume und ohne Be-
schränkung der Anzahl der Kundinnen und 
Kunden auf zugehörigen Außenflächen ge-
stattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 22 Uhr 
erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den an unterschiedlichen Tischen 
sitzenden Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur im Freien gestattet und

 15.  ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 kann das 
Abhalten von Veranstaltungen in Präsenzform 
mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vom Rektorat und der Akademie-
leitung zugelassen werden.«

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis, in 
dem die Regelungen des Absatzes 2 bereits 
Anwendung finden, an weiteren 14 aufeinander 
folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den 
Schwellenwert von 100 und besteht eine sinkende 
Tendenz im Sinne des Absatzes 7, gehen ab dem 
Inkrafttreten nach Absatz 9 zusätzlich zu den 
Absätzen 1 und 2 folgende Regelungen den ent-
sprechenden Regelungen dieser Verordnung vor 
(Öffnungsstufe 3):

  1.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
§ 15 Absatz 1 Nummer 2 ist das Abhalten  
von Kulturveranstaltungen, insbesondere von 
Theater-, Opern- und Konzertaufführungen 
sowie Filmvorführungen, mit bis zu 500 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Freien 
oder 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
innerhalb geschlossener Räume gestattet,

  2.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das 
Abhalten von Vortrags- und Informations-
veranstaltungen mit bis zu 500 Teilneh merin-
nen und Teilnehmern im Freien oder 250 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb 
geschlossener Räume gestattet,

  3.  ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
sind Gremiensitzungen von juristischen Per-
sonen des privaten und öffentlichen Rechts, 
rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesell-
schaften und Gemeinschaften, Betriebsver-
sammlungen und Veranstaltungen der Ta-
rifpartner, soweit nicht bereits von § 11 Ab-
satz 5 erfasst, mit bis zu 500 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern im Freien und mit bis zu 
250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

  4.  ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 
sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhal-
tung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäfts-

sowie des Spitzen- und Profisports ohne 
Begrenzung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und mit bis zu 250 Zuschauerinnen 
und Zuschauern im Freien oder 100 Zu-
schauerinnen und Zuschauern innerhalb ge-
schlossener Räume gestattet,

  8.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist 
der Betrieb von Vergnügungsstätten, Spiel-
hallen, Spielbanken und Wettvermittlungs-
stellen mit Begrenzung der Anzahl der zeit-
gleich anwesenden Kundinnen und Kunden 
auf eine Person je 2,5 angefangene Quadrat-
meter der für den Publikumsverkehr vorgese-
henen Fläche innerhalb geschlossener Räume 
gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und  
22 Uhr erlaubt und die Plätze sind so anzu-
ordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den an unterschiedlichen 
Spielautomaten oder Tischen befindlichen 
Personen gewährleistet ist; das Rauchen ist 
nur im Freien gestattet,

  9.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 4 
und 15 ist der Betrieb von Musik-, Kunst-, 
Jugendkunst-, Tanz- und Ballettschulen und 
vergleichbaren Einrichtungen für Gruppen 
von 20 Schülerinnen und Schülern gestattet,

 10.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 ist 
der Betrieb von Messe-, Ausstellungs- und 
Kongresszentren allgemein gestattet,

 11.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 8 
und 9 ist der Betrieb von Sportanlagen und 
Sportstätten sowie Fitness- und Yogastudios 
sowie vergleichbarer Einrichtungen für den 
kontaktarmen Freizeit- und Amateursport 
allgemein gestattet; dies gilt für den orga-
nisierten Vereinssport sowie den allgemeinen 
Hochschulsport auch außerhalb von Sport-
anlagen und Sportstätten,

 12.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 10 
und 11 ist der Betrieb von Bädern, Saunen 
und vergleichbaren Einrichtungen im Zusam-
menhang mit nach Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 12 zulässigen Übernachtungen gestattet, 

 13.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 10 
und 11 ist der Betrieb von Saunen und 
ähnlichen Einrichtungen für Gruppen von bis 
zu 10 Personen, sowie von Bädern allgemein 
gestattet,

 14.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 
ist der Betrieb des Gastgewerbes, insbe-
sondere der Schank- und Speisewirtschaften, 
einschließlich Shisha- und Raucherbars und 
der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne 
des § 25 Absatz 2 GastG, mit Begrenzung der 
Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen 
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Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen 
und Kunden auf eine Person je 2,5 ange-
fangene Quadratmeter Gastraumfläche inner-
halb geschlossener Räume und ohne Be-
schränkung der Anzahl der Kundinnen und 
Kunden auf zugehörigen Außenflächen ge-
stattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 1 Uhr 
erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den an unterschiedlichen Tischen 
sitzenden Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur im Freien gestattet und

 13.  ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 kann das 
Abhalten von Veranstaltungen in Präsenzform 
mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vom Rektorat und der Akademie-
leitung zugelassen werden.«.

d) In Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 werden nach den 
Wörtern »nicht mit« die Wörter »; zusätzlich 
dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres aus beliebig 
vielen Haushalten hinzukommen« eingefügt.

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »; die Tendenz 
gilt auch als sinkend, wenn die Sieben-Tage-
Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis 
den Schwellenwert von 50 nicht über schrei-
tet« gestrichen.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern »Tendenz 
liegt« die Wörter », mit Ausnahme von Satz 1 
Halbsatz 2,« gestrichen und nach den Wörtern 
»Öffnungsstufe liegt« die Wörter »; über-
schreitet hierbei die Sieben-Tage-Inzidenz 
den Schwellenwert von 50 nicht, gilt die 
Tendenz nicht als steigend« eingefügt.

f) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor den Wörtern »genannten 
Einrichtungen« die Wörter »und Absatz 5 a 
Nummer 2« eingefügt und die Wörter »und 
es gilt die Pflicht zur Datenverarbeitung nach 
§ 7 sowie die Pflicht, eine medizinische 
Maske oder einen Atemschutz im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 zu tragen; § 3 Absatz 3 bleibt 
unberührt« durch die Wörter »; es gilt ein 
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8« 
ersetzt.

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 »Anbieter und Betreiber sind zur Überprüfung 
der Nachweise verpflichtet. Für Schülerinnen 
und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer 
Schule bescheinigten negativen Tests, der 
maximal 60 Stunden zurückliegt, ausrei-
chend.«

betriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern im Freien und mit bis zu 250 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ge-
schlossenen Räumen allgemein gestattet,

  5.  abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Nummer 3 sind Wettkampfver-
anstaltungen des Amateur-, Profi- und Spit-
zensports ohne Begrenzung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und mit bis zu 500 
Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien 
oder 250 Zuschauerinnen und Zuschauern 
innerhalb geschlossener Räume gestattet,

  6.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist 
der Betrieb von Vergnügungsstätten, Spiel-
hallen, Spielbanken und Wettvermittlungs-
stellen mit Begrenzung der Anzahl der zeit-
gleich anwesenden Kundinnen und Kunden 
auf eine Person je 2,5 angefangene Qua-
dratmeter der für den Publikumsverkehr 
vorgesehenen Fläche innerhalb geschlossener 
Räume gestattet; der Betrieb ist zwischen  
6 und 1 Uhr erlaubt und die Plätze sind so 
anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den sich an unter-
schiedlichen Spielautomaten oder Tischen 
befindlichen Personen gewährleistet ist; das 
Rauchen ist nur im Freien gestattet,

  7.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 ist 
der Betrieb von Messe-, Ausstellungs- und 
Kongresszentren allgemein gestattet,

  8.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist 
der Betrieb von Freizeitparks und sonstigen 
Freizeiteinrichtungen allgemein gestattet,

  9.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 8 
und 9 ist der Betrieb von Sportanlagen und 
Sportstätten sowie Fitness- und Yogastudios 
sowie vergleichbarer Einrichtungen für den 
Freizeit- und Amateursport allgemein ge-
stattet; dies gilt für den organisierten Ver-
einssport sowie den allgemeinen Hochschul-
sport auch außerhalb von Sportanlagen und 
Sportstätten,

 10.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 10 
ist der Betrieb von Bädern allgemein ge-
stattet,

 11.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 11 
ist der Betrieb von Saunen sowie vergleich-
baren Einrichtungen allgemein gestattet,

 12.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 
ist der Betrieb des Gastgewerbes, insbe-
sondere der Schank- und Speisewirtschaften, 
einschließlich Shisha- und Raucherbars und 
der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne 
des § 25 Absatz 2 GastG, mit Begrenzung der 
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Freizeitsport treibende Personengruppen auf 
weitläufigen Außensportanlagen zulässig sind.«

13. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird das Wort »Innenministerium« 
durch das Wort »Justizministerium« ersetzt.

b) In Absatz 5 werden in Nummer 1 das Wort »ein-
schließlich« durch ein Komma und in Nummer 3 
die Angabe »5« durch die Angabe »6« ersetzt.

14. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden nach der Angabe »Absatz 
2« das Komma durch das Wort »oder« ersetzt und 
nach der Angabe »Satz 2« die Wörter »oder § 21 
Absatz 8 Satz 1« gestrichen.

b) Nummer 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe »Absatz 5« wird durch die 
Angabe »Absatz 4« ersetzt.

bb) Nach der Angabe »oder 4« wird das Wort 
»oder« durch ein Komma ersetzt.

cc) Nach den Wörtern »§ 18 Absatz 4 Satz 3« 
werden die Wörter »oder § 21 Absatz 8  
Satz 1« eingefügt.

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

 »8.  entgegen § 11 Absatz 2 Sätze 1 bis 3, auch in 
Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 8, § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 
bis 7, § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 bis 5 
oder § 21 Absatz 5 a Satz 1 Nummern 2 oder 
4, oder entgegen § 11 Absatz 3 Nummer 3, 
auch in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 8, § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, 
§ 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 oder § 21 
Absatz 5 a Satz 1 Nummer 4, eine Veran-
staltung abhält,«.

d) In Nummer 10 werden nach der Angabe »Satz 2« 
das Komma durch das Wort »oder« ersetzt und 
nach den Wörtern »Absatz 4 Satz 1« die Wörter 
»oder § 21 Absatz 8 Satz 1« gestrichen.

e) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

 »11.  entgegen § 15 Absätze 1 oder 2, auch in 
Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 und 9 bis 19 und § 21 Absatz 1  
Satz 2, § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 
8 bis 14 und § 21 Absatz 2 Satz 2, § 21 
Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 6 bis 12 und 
§ 21 Absatz 3 Satz 2 oder § 21 Absatz 5 a 
Satz 1 Nummer 3, oder § 16 Absätze 1 bis 3 
und Absatz 5, auch in Verbindung mit § 21 
Absatz 4, eine Einrichtung betreibt oder eine 
Dienstleistung anbietet,«.

f) Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

 »16.  entgegen § 21 Absatz 8 Satz 2 einer Pflicht 
zur Überprüfung des Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises nicht nachkommt,«. 

g) Dem Absatz 11 wird folgender Satz angefügt:

 »Soweit sich Modellvorhaben nach Bewertung 
des Sozialministeriums bewährt haben, kann 
dieses weitere vergleichbare Vorhaben auf Antrag 
zulassen.«

12. § 23 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Im Fall von deren Geltung gilt zusätzlich zu § 28 b 
Absätze 1 und 3 IfSG, dass

1. praktische Ausbildungsanteile bei Angeboten der 
beruflichen Bildung an Berufsbildungseinrich-
tungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG), die nur in besonders 
ausgestatteten Räumlichkeiten oder Lernum-
gebungen mit Praxisbezug durchgeführt werden 
können, von der Beschränkung auf Wechsel-
unterricht nach § 28b Absatz 3 Satz 2 IfSG befreit 
sind,

2. praktische Ausbildungsanteile bei Angeboten der 
beruflichen Bildung an Berufsbildungsein rich-
tungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 BBiG, an 
außerschulischen Einrichtungen der Erwach se-
nenbildung und ähnlichen Einrichtungen, die nur 
in besonders ausgestatteten Räumlichkeiten oder 
Lernumgebungen mit Praxisbezug durchgeführt 
werden können, von der Untersagung des Prä-
senzunterrichts nach § 28 b Absatz 3 Satz 3 IfSG 
ausgenommen sind,

3. die Durchführung von Veranstaltungen für Stu-
dierende, die unmittelbar vor dem Studien ab-
schluss oder vor abschlussrelevanten Teilprüfun-
gen stehen, und praktische Ausbildungsanteile an 
Hochschulen von der Untersagung nach § 28 b 
Absatz 3 Satz 3 IfSG ausgenommen sind,

4. an Einrichtungen nach § 17 Absatz 1 Nummer 4 
und entsprechenden Bildungsgängen an beruf-
lichen Schulen in der Ressortzuständigkeit des 
Kultusministeriums und des Ministeriums Länd-
licher Raum Abschlussklassen, Prüfungsvorberei-
tungen und praktischer Unterricht, der nur in 
besonders ausgestatteten Räumlichkeiten oder 
Lernumgebungen mit Praxisbezug stattfinden 
kann, von der Beschränkung auf Wechselunterricht 
nach § 28 b Absatz 3 Satz 2 IfSG und der Unter-
sagung des Präsenzunterrichts nach § 28 b Ab- 
satz 3 Satz 3 IfSG befreit sind,

5. die Durchführung von Veranstaltungen zur Prü-
fungsvorbereitung im Bereich der allgemeinen 
Weiterbildung von der Untersagung nach § 28 b 
Absatz 3 Satz 3 IfSG ausgenommen ist,

6. bei Veranstaltungen im Sinne des § 14 Absätze 1 
und 2 der Gemeindegesang in geschlossenen 
Räumen untersagt ist und

7. im Fall von § 28 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 IfSG 
auch mehrere getrennt voneinander Ama teur- und 
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15. In § 28 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »11« durch 
die Angabe »30« ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 dieser 
Verordnung am 7. Juni 2021 in Kraft.

stuttgart, den 3. Juni 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Bauer

 Walker Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Gentges

 Hermann Hauk

 Razavi Hoogvliet

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 3. Juni 2021 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes. Nach Artikel 3 Satz 1 trat sie am 4. Juni 2021 in 
Kraft, mit Ausnahme von Artikel 2, der nach Artikel 3 
Satz 2 am Montag, den 7. Juni 2021 in Kraft trat.


